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ZUSAMMENFASSUNG

Zeigen sich in Deutschland Entwicklungen bei den Statistiken zu Strafsachen, die 
möglicherweise auf Auswirkungen der Corona-Pandemie und der staatlichen Maß-
nahmen zu ihrer Bekämpfung zurückzuführen sind? Der Artikel stellt hierfür zunächst 
mögliche Effekte dar, die in den Polizeistatistiken des Bundeskriminalamtes zu erken-
nen sind. Anschließend erfolgt eine Analyse der Geschäftsstatistik der Strafgerichte, 
der gerichtlichen Strafverfolgungsstatistik und von Daten aus dem Strafvollzug. Dabei 
liegt der Fokus auf dem Frühjahr 2020, als sich Deutschland im sogenannten ersten 
Lockdown befand.
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ABSTRACT

Do crime and criminal justice statistics in Germany show trends that may be due to 
the impact of the COVID-19 pandemic and the government measures taken to fight 
it? The article first describes possible effects which can be seen in the police statistics 
of the Federal Criminal Police Office. Then it analyses the administrative statistics of 
the criminal courts, the criminal prosecution statistics as well as data from the prison 
statistics. The focus is on the spring of 2020, the time of the first lockdown in Germany.
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1

Einleitung

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Orga-
nization – WHO) hat am 11. März 2020 für ein neu- 
artiges Coronavirus (kurz: Corona) den Pandemiezu-
stand erklärt (WHO, 2020). Dieses Virus und die staat-
lichen Maßnahmen zu dessen Bekämpfung haben den 
Alltag auch in Deutschland seit März 2020 erheblich ver-
ändert. Zwischenzeitlich führten zum Beispiel Kontakt-
beschränkungen oder die Schließung vieler Einrichtun-
gen, Lokale und Geschäfte zu starken Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens. Zugleich verbrachten die Men-
schen mehr Zeit im häuslichen Umfeld. Hierdurch haben 
sich beispielsweise Tatgelegenheiten verändert, somit 
ist ein Einfluss auf die Kriminalitätslage und auf die Art 
der begangenen Delikte zu erwarten. Ebenso könnten 
veränderte Lebensumstände sowie Stress- und Konflikt-
situationen während der Pandemie (zum Beispiel finan-
zielle Einbußen oder Existenzsorgen, soziale Isolation) 
einen Einfluss auf die Anzahl und die Art der begange-
nen Straftaten haben. | 1 Nicht zuletzt sind Auswirkungen 
der Pandemie auf die Arbeitsabläufe bei den Justiz-
organen und auf den Strafvollzug denkbar. Die Frage, 
die sich dadurch ergibt, lautet: Lassen sich anhand der 
Statistiken zu Strafsachen derartige „Corona-Effekte“ 
beobachten?

Als Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage 
dient die Veränderung der Anzahl der polizeilich regis-
trierten Straftaten in Deutschland im Jahr 2020 im Ver-
gleich zu den Vorjahren (Kapitel 2). Anschließend wird 
in Kapitel 3 überprüft, welche Entwicklungen sich bei 
den Rechtspflegestatistiken zeigen, und zwar auf der 
Ebene der Strafgerichte, bei den Verurteilungen sowie 
im Strafvollzug. Das deutsche Strafrecht kennt nur ver-
einzelt Normen, die sich explizit auf das Coronavirus 
beziehen lassen – etwa den Anfang Juni 2021 in Kraft 
getretenen § 74 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz | 2. Da 
sich die Rechtspflegestatistiken an den Straftatbestän-
den des Strafgesetzbuches (StGB) und des Nebenstraf-

 1 Nähere Ausführungen finden sich im Dritten Periodischen Sicher-
heitsbericht der Bundesregierung (BMI/BMJV, 2021, hier: Seite 
105 ff.), der sich als Schwerpunktthema unter anderem Gewalt- 
phänomenen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie widmet.

 2 Dieser Absatz 2 wurde eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Mai 2021 (BGBl. I Seite 1174), in Kraft getreten am 1. Juni 2021.

rechts orientieren, wird im Übrigen kein direkter Corona-
Effekt nachweisbar sein. Analysiert wird stattdessen, ob 
es auffallende Veränderungen bei den Strafverfahren, 
bei den Verurteiltenzahlen oder bei der Belegung im 
Strafvollzug gab, die auf die Corona-Pandemie zurück-
zuführen sein könnten. Dabei werden ausschließlich 
Straftaten und diesbezügliche Strafverfahren untersucht 
– Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren bleiben 
außer Betracht.

Für das Berichtsjahr 2020 liegen Zahlen für alle Statisti-
ken zu Strafsachen vor. Deshalb fokussiert die Betrach-
tung auf die Situation während des sogenannten ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020. Dieser Zeitraum ist ent-
sprechend dem Dritten Periodischen Sicherheitsbericht 
der Bundesregierung definiert als die Zeitspanne von der 
Kalenderwoche 12 bis einschließlich der Kalenderwoche 
18 im Jahr 2020 (BMI/BMJV, 2021, hier: Seite 106).

2

Corona-Effekte bei Statistiken  
zu Straftaten

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die  
Kriminalitätslage in Deutschland | 3 sind im Auftrag der 
Innenministerkonferenz vom Bundeskriminalamt (BKA) 
ausgewertet und veröffentlicht worden (BKA, 2021a). 
Die zentralen Ergebnisse dieser Analyse werden im Fol-
genden als Einstieg in die Thematik wiedergegeben: 

Die in der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskri-
minalamtes registrierten Straftaten insgesamt (ohne die 
in dieser Statistik nicht erfassten Straßenverkehrs- und 
Staatsschutzdelikte) sind zwischen 2019 und 2020 um 
2,3 % zurückgegangen. Bereits in den Vorjahren war ein 
Rückgang der Fallzahlen zu erkennen, sodass sich im 
Jahr 2020 keine außergewöhnliche Abnahme der poli-
zeilich registrierten Straftaten zeigte. Bei weiterer Diffe-
renzierung der Daten lassen sich jedoch Entwicklungen 
beobachten, die möglicherweise auf die Corona-Pande-
mie und auf die hierdurch geänderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zurückzuführen sind: Auffallend 
ist, dass die Fallzahlen insbesondere im Frühjahr 2020 
geringer waren als im Vorjahr (BKA, 2021a).

 3 Zu den Auswirkungen auf die Kriminalitätslage in Europa siehe  
Europol (2020).
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Deutlich zeigte sich diese Entwicklung zum Beispiel bei 
der Eigentumskriminalität: Im April 2020 fiel die Zahl 
der polizeilich registrierten Ladendiebstähle um 40,4 % 
niedriger aus als im entsprechenden Vorjahresmonat. 
Die Zahl der registrierten Wohnungseinbruchsdieb-
stähle war um 50,4 % und die Fallzahl der Taschendieb-
stähle sogar um 68,9 % geringer als im April 2019. Als 
Ursachen werden vor allem der Rückgang der Mobilität 
und die veränderten Tatgelegenheiten vermutet, die 
mit einem anderen Tagesablauf sowohl der Täterinnen 
und Täter als auch der Opfer während des sogenannten 
ersten Lockdowns verbunden sind (BKA, 2021a). So hat 
zum Beispiel die Schließung eines Großteils der Laden-
geschäfte zu weniger Gelegenheiten für Ladendieb-
stähle geführt und der häufigere Aufenthalt zuhause zu 
weniger Tatgelegenheiten beim Wohnungseinbruchs-
diebstahl (Neubert/Stiller und andere, 2020, hier: Seite 
344 f.).

In anderen Kriminalitätsbereichen zeigte sich eine 
gegenläufige Tendenz: So ist zum Beispiel die Zahl der 
polizeilich registrierten Fälle von Subventionsbetrug von 
318 im Jahr 2019 auf 7 585 Fälle im Jahr 2020 gestie-
gen (BKA, 2020a; BKA, 2021b; BKA, 2021a). Das könnte 
unter anderem auf Betrugsdelikte mit Corona-Soforthil-
fen zurückzuführen sein (zu möglichen Fallgestaltungen 
siehe Hoven/Hahn, 2020). Die Zahl der polizeilich regis-
trierten Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz hat 
von 61 im Jahr 2019 auf 6 779 Fälle im Jahr 2020 und 
damit ebenfalls erheblich zugenommen (BKA, 2020a; 
BKA, 2021b; BKA, 2021a). Auch der Anstieg von regis-
trierten Straftaten mit dem Tatmittel Internet (+ 8,7 %) 
fiel größer aus als in den Vorjahren. Dies ist möglicher-
weise durch mehr Tatgelegenheiten für Cyberkriminalität 
begründet, da wirtschaftliche und alltägliche Aktivitäten 
infolge der Corona-Pandemie vermehrt digital stattfan-
den (BKA, 2021a; BKA, 2020b). 

Veränderte Lebensumstände in der Pandemie (wie sozia-
le Isolation, räumliche Enge oder finanzielle Einbußen) 
könnten zu einer Zunahme der Fälle von Partnerschafts-
gewalt geführt haben (Neubert/Stiller und andere, 2020, 
hier: Seite 341 ff.). Im Jahr 2020 wurden im Bereich der 
Partnerschaftsgewalt 4,9 % mehr Fälle polizeilich regis-
triert als im Vorjahr. Bei einer Differenzierung nach dem 
Tatdatum ergab sich allerdings kein auffallender Anstieg 
der polizeilich registrierten Fälle von Partnerschafts- 
gewalt in der Zeit des sogenannten ersten Lockdowns 
im Frühjahr 2020 im Vergleich zu den Vorjahresmonaten 

(BKA, 2021a; BKA, 2021c). Die Zahlen könnten gleich-
wohl durch das Anzeigeverhalten und eine geringere 
Entdeckungswahrscheinlichkeit in der Lockdown-Zeit 
durch Schließung von Einrichtungen und durch Kon-
taktbeschränkungen beeinflusst sein (BMI/BMJV, 2021, 
hier: Seite 107).

Ähnliche Einschränkungen bezüglich der Aussagekraft 
der genannten Zahlen und Entwicklungen gelten letztlich 
auch für andere Kriminalitätsbereiche: Die Ergebnisse 
können nur einen Einblick in die polizeilich registrierten 
Straftaten, das sogenannte Hellfeld der Kriminalität, ver-
schaffen. Ob dagegen die Zahl der begangenen Strafta-
ten in bestimmten Kriminalitätsbereichen im Zuge der 
Corona-Pandemie gestiegen oder zurückgegangen ist, 
lässt sich anhand dieser Daten nicht nachweisen. Denn 
es ist nicht möglich, mit diesen Angaben die Strafta-
ten, die nicht entdeckt oder nicht angezeigt werden, zu 
erfassen – das sogenannte Dunkelfeld der Kriminalität 
bleibt daher außer Betracht (BKA, 2021a). Der Anteil 
der nicht entdeckten beziehungsweise nicht angezeig-
ten Straftaten variiert je nach Art der Straftat. Auch kön-
nen die Daten nur Hinweise auf auffallende Entwick-
lungen liefern, die möglicherweise mit den geänderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Corona-
Pandemie zusammenhängen (BKA, 2021a). Ob es sich 
tatsächlich um einen kausalen Zusammenhang handelt 
und worin dieser begründet ist, lässt sich anhand dieser 
Daten nicht ermitteln.

Bei einzelnen Kriminalitätsbereichen erfassen die Poli-
zeidaten explizit, ob ein Corona-Bezug bei der Straftat 
besteht: Im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 
des BKA wurde im Jahr 2020 bei insgesamt 36 Verfah-
ren ein (möglicher) Bezug zu COVID-19 angegeben (BKA, 
2021a; BKA, 2021d). Dies kann zum Beispiel der Handel 
mit Atemschutzmasken sein oder ein Zusammenhang 
mit Einschränkungen beim Rauschgifthandel/-schmug-
gel durch Grenzschließungen. Auch im Bereich der poli-
tisch motivierten Kriminalität ist den Polizeidaten zu 
entnehmen, ob diese in einem thematischen Zusam-
menhang mit COVID-19/Corona stehen: Im Jahr 2020 
wurden insgesamt 3 559 politisch motivierte Straftaten 
mit einem solchen Zusammenhang erfasst (BKA, 2021a; 
BMI/BKA, 2021).
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Corona-Effekte bei Rechtspflege- 
statistiken zu Strafsachen

3.1 Verfahren bei den Strafgerichten

Aus der Gerichtspraxis wurde berichtet, dass der 
Arbeitsablauf bei den Strafgerichten im Frühjahr 2020 
durch die Pandemie zwischenzeitlich beeinträchtigt 
wurde – insbesondere dadurch, dass Gerichte im Früh-
jahr 2020 Verhandlungen aufheben mussten (Nieder-
sächsisches Justizministerium, 2021; Deutscher, 2020; 
Arnoldi, 2020). | 4 Auf die Pandemielage hat der Gesetz-
geber auch im Bereich des Strafprozessrechts reagiert: 
Der am 28. März 2020 in Kraft getretene § 10 des Ein-
führungsgesetzes zur Strafprozeßordnung ermöglichte 
es, strafgerichtliche Hauptverhandlungen während der 
COVID-19-Pandemie für einen längeren Zeitraum zu 
unterbrechen (Gorf, 2022; Regelung ab 1. Juli 2022 auf-

 4 Zu weiteren strafprozessualen Fragen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie siehe Mosbacher (2021); zu Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie auf die Gerichte in den Vereinigten Staaten  
siehe Baldwin und andere (2020).

gehoben). Die entsprechende Frage lautet hier: Lassen 
sich Hinweise auf derartige (zwischenzeitliche) Corona-
Effekte auch bei den Daten der Strafgerichtsstatistik 
erkennen?

Justiz-Geschäftsstatistiken liefern verfahrensbezogene 
Informationen zum Geschäftsanfall und zu den Ver-
fahrenserledigungen bei den Staatsanwaltschaften  
(Statistisches Bundesamt, 2021a; zur Methodik: Bau-
mann, 2015) und Gerichten (Statistisches Bundesamt, 
2021b). Mögliche temporäre Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Arbeitsabläufe bei den Strafgerichten 
im Frühjahr 2020 zeigen sich in den Daten der Strafge-
richtsstatistik bei einer Untersuchung des Tags der Been-
digung der Sache:  Grafik 1 stellt die Zahl der erledig-
ten Strafverfahren bei den Amtsgerichten differenziert 
nach der Kalenderwoche der Beendigung der Sache ab 
Kalenderwoche 2 (der ersten vollständigen Kalenderwo-
che im Januar 2020) bis Ende Juni 2020 (Kalenderwo-
che 26) dar. | 5 Erwartungsgemäß fällt die Zahl der erle-
digten Verfahren nicht in jeder Kalenderwoche gleich 
aus. Niedrigere Verfahrenszahlen in einzelnen Wochen 
können zum Beispiel durch Feiertage verursacht sein. Es 
fällt jedoch auf, dass die Zahl der erledigten Verfahren 
vor den Amtsgerichten mit Beendigungsdatum zwischen 

 5 Zum Vergleich sind auch die Angaben für den entsprechenden Zeit-
raum im Jahr 2019 enthalten.

2022 - 0207

Grafik 1
Erledigte Strafverfahren bei den Amtsgerichten nach Kalenderwoche der Beendigung
der Sache (Januar bis Juni)
Anzahl

Sonderauswertung der Daten der Strafgerichtsstatistik. Ohne Abgaben innerhalb des Gerichts.
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Mitte März und Anfang Mai 2020 (Kalenderwoche 12 bis 
einschließlich Kalenderwoche 18) durchgängig deutlich 
niedriger liegt als in den Wochen zuvor. Ein Rückgang 
von dieser Intensität und Dauer war im Vorjahr nicht 
zu beobachten. Wie zu erwarten, fällt dieser Rückgang 
im Frühjahr 2020 bei erledigten Verfahren mit Haupt-
verhandlung deutlich größer aus als bei solchen ohne 
Hauptverhandlung. | 6 Dies könnte dafür sprechen, dass 
die Amtsgerichte im Frühjahr 2020 wegen der Corona-
Pandemie zwischenzeitlich Verhandlungen aufheben 
beziehungsweise verschieben mussten oder nicht ter-
minieren konnten und daher temporär weniger Strafver-
fahren beenden konnten.

Die in den Kalenderwochen 12 bis 18 bei den Amtsge-
richten erledigten Strafverfahren reduzierten sich im Jahr 
2020 auf weniger als die Hälfte der Erledigungszahlen 
im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In den darauffol-
genden Kalenderwochen wurden im Jahr 2020 dagegen 
etwas mehr Strafverfahren erledigt als im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum (+ 0,5 % in den Kalenderwochen 
19 bis 26 und + 1,8 % in den Kalenderwochen 27 bis 
52). Es gibt daher keine Anhaltspunkte, die auf länger-
fristige deutliche Beeinträchtigungen der Erledigung von 
Strafverfahren bei den Amtsgerichten durch die Corona-
Pandemie im Jahr 2020 schließen lassen (ähnlich: Deut-
scher Richterbund, 2021). 

3.2 Verurteiltenzahlen

Die gerichtliche Strafverfolgungsstatistik (Statistisches 
Bundesamt, 2021c) gibt jährlich Auskunft über die von 
deutschen Gerichten ausgesprochenen (rechtskräfti-
gen) Aburteilungen und Verurteilungen. Diese Statistik 
informiert unter anderem über demografische Merkmale 
der Abgeurteilten und Verurteilten, über die verhäng-
ten Sanktionen und über die schwerste Straftat, die der 
gerichtlichen Entscheidung zugrunde lag. | 7 Die Strafver-
folgungsstatistik enthält nur gerichtliche Entscheidun-
gen, nicht dagegen diejenigen Strafverfahren, die durch 
die Staatsanwaltschaft (zum Beispiel wegen Gering-
fügigkeit) eingestellt worden sind. | 8 

 6 Sonderauswertung der Daten der Strafgerichtsstatistik, Berichtsjahr 
2020.

 7 Zur Methodik: Kerner, 2021. 

 8 Ausführlich zum sogenannten Ausfilterungsprozess im Strafverfah-
ren: BMI/BMJV, 2021, hier: Seite 21 ff.

Die Strafverfolgungsstatistik erfasst die in einem 
Berichtsjahr rechtskräftig gewordenen Verurteilungen. 
Zwischen der Tatzeit und der Rechtskraft der Entschei-
dung können allerdings mehrere Monate oder mitunter 
sogar Jahre liegen. Aufgrund dieser zeitlichen Differenz 
sind Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Straf-
verfolgungsstatistik derzeit nur eingeschränkt erkenn-
bar: Bei weniger als einem Drittel der in der Strafverfol-
gungsstatistik 2020 erfassten Verurteilungen wurde die 
Tat im Pandemiejahr 2020 begangen (berechnet anhand 
der Angaben in Statistisches Bundesamt, 2021c, hier: 
Tabelle 2.4). Auch unterscheidet sich die Verfahrens-
dauer je nach Straftat: Bei 52,7 % der Verurteilungen 
wegen Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB) 
lagen Taten im Jahr 2020 zugrunde, dagegen gingen nur 
12,2 % der Verurteilungen wegen Wohnungseinbruchs-
diebstahl (§ 244 Absatz 1 Nr. 3 und § 244 Absatz 4 StGB) 
auf Taten im Jahr 2020 zurück. Deshalb kann eine Ana-
lyse der Strafverfolgungsstatistik 2020 nur erste Anhalts-
punkte dazu liefern, ob in Zeiten der Corona-Pandemie 
mehr oder weniger Verurteilungen wegen bestimmter 
Straftaten erfolgten. Weitere Untersuchungen sind erst 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich – frühestens nach 
Aufbereitung und Veröffentlichung der Strafverfolgungs-
statistik für das Berichtsjahr 2021. 

Punktuell lassen sich in der aktuellen Strafverfolgungs-
statistik 2020 Entwicklungen erkennen, die auf Corona-
Effekte zurückzuführen sein können: Wie schon bei den 
polizeilichen Daten (Kapitel 2) ist auch bei den Verur-
teilungen wegen Straftaten nach dem Infektionsschutz- 
gesetz ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vor-
jahren zu erkennen. Während in den zehn Jahren zuvor 
nur einzelne Verurteilungen wegen Straftaten nach dem 
Infektionsschutzgesetz erfolgt waren (2019: n = 2), gab 
es im Jahr 2020 insgesamt 147 rechtskräftige Verurtei-
lungen nach diesen Straftatbeständen (Statistisches 
Bundesamt, 2021c, hier: Tabelle 2.1). Eine weitere Dif-
ferenzierung nach einzelnen Paragraphen des Infekti-
onsschutzgesetzes wird erst ab dem Berichtsjahr 2022 
möglich sein. 

Auch die gestiegene Häufigkeit des Subventionsbetrugs 
(siehe Kapitel 2) spiegelt sich bei den Verurteiltenzah-
len wider. Verurteilungen wegen Subventionsbetrug 
(§ 264 StGB) sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr deut-
lich gestiegen: Zwischen 2009 und 2019 lag die Zahl 
der rechtskräftigen Verurteilungen wegen Subventions- 
betrug (§ 264 StGB) zwischen 76 und 169. Im Jahr 2020 
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belief sich die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen 
wegen dieser Vorschrift dagegen auf 563 (Statistisches 
Bundesamt, 2021c, hier: Tabelle 2.1).

Die Strafverfolgungsstatistik zählt für das Jahr 2020 ins-
gesamt 699 269 rechtskräftige Verurteilungen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist die Zahl der Verurteilungen damit 
um 4,1 % zurückgegangen. Zwischen 2018 und 2019 
ist die Zahl der Verurteilungen um 2,3 % gestiegen, zwi-
schen 2009 und 2018 waren die Verurteiltenzahlen jähr-
lich zwischen 0,2 und 4,2 % gesunken. Ein Corona-Effekt 
lässt sich daher allein aus der jährlichen Entwicklung 
der Verurteiltenzahlen nicht ableiten. 

Um mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie zu 
untersuchen, ist insbesondere eine Differenzierung nach 
dem Tatdatum der Straftaten interessant, die den rechts-
kräftigen Verurteilungen zugrunde lagen. Auf diese 
Weise können Verurteilungen wegen Straftaten während 
des sogenannten ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 
differenziert betrachtet werden:  Grafik 2 zeigt die im 
Tatjahr rechtskräftig gewordenen Verurteilungen für das 
Berichtsjahr 2020 differenziert nach der Kalenderwo-
che des Tatdatums. Es werden diejenigen im Jahr 2020 
rechtskräftig gewordenen Verurteilungen dargestellt, 

denen Straftaten im Jahr 2020 zugrunde liegen. | 9 Um 
Unterschiede gegenüber dem Vorjahr zu verdeutlichen, 
sind dieselben Werte für im Berichtsjahr 2019 rechts-
kräftig gewordene Verurteilungen gegenübergestellt, die 
auf Straftaten im Jahr 2019 beruhen. Aufgrund der Ver-
fahrensdauer werden im Tatjahr erfolgte Verurteilungen 
im Jahresverlauf immer seltener. Daher ist die Darstel-
lung in Grafik 2 auf Tatdaten von Januar bis Juni (Kalen-
derwoche 2 bis Kalenderwoche 26) begrenzt. 

In Grafik 2 ist zu erkennen, dass Verurteilungen mit Tat-
datum ab Mitte März 2020 (Kalenderwoche 12) erheb-
lich seltener sind als Verurteilungen mit Tatdatum in den 
Wochen zuvor: Die Häufigkeit der Verurteilungen mit 
Tatdaten in diesem Zeitraum liegt auch wesentlich unter 
den Vorjahreswerten. Ende Mai 2020 (Kalenderwochen 
21 und 22) nähern sich die Zahlen für 2020 wieder den 
Vorjahreswerten an. Diese Angaben beziehen sich auf 
rechtskräftige Verurteilungen und sind daher nicht mit 
der Kriminalitätslage gleichzusetzen. Gleichwohl sind 
sie Anhaltspunkt dafür, dass sich die rückläufige Ent-
wicklung der polizeilich registrierten Straftaten im Früh-

 9 Schwankungen können unter anderem auch auf die Erfassungs- 
methodik zurückzuführen sein.
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Grafik 2
Im Tatjahr erfolgte und rechtskräftig gewordene Verurteilungen nach Kalenderwoche
des Tatdatums (Januar bis Juni)
Anzahl

Sonderauswertung der Daten der Strafverfolgungsstatistik.
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jahr 2020 (siehe Kapitel 2) auch bei den Verurteiltenzah-
len widerspiegelt. 

 Tabelle 1 stellt die im Tatjahr rechtskräftig geworde-
nen Verurteilungen für 2019 und 2020 bei ausgewähl-
ten Straftaten(gruppen) gegenüber. Dabei werden Tat-
daten in den sieben Wochen vor (Kalenderwochen 5 bis 
11) und während des sogenannten ersten Lockdowns im 
Frühjahr 2020 (Kalenderwochen 12 bis 18, siehe Kapi-
tel 1) mit dem jeweiligen Vorjahreszeitraum verglichen. 
Neben dem Vergleich für die Straftaten insgesamt stellt 
die Übersicht auf Straftatbestände und Straftatengrup-
pen ab, die vergleichsweise häufig vorkommen und  
bei denen üblicherweise keine besonders lange Verfah-
rensdauer anzunehmen ist. 

Wie zu erwarten fällt die Zahl der im Jahr 2020 rechts-
kräftig gewordenen Verurteilungen mit Tatdatum in 

der Zeit des sogenannten ersten Lockdowns (Kalen-
derwochen 12 bis 18) bei den meisten abgebildeten 
Straftaten(gruppen) deutlich geringer aus als im ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum: Beim einfachen Dieb-
stahl (§ 242 StGB) sind diese Verurteiltenzahlen im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,1 % zurückge-
gangen, bei den Straßenverkehrsdelikten um 34,6 %, 
beim Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB) sogar 
um 78,3 %. Dagegen fallen die Veränderungen im Zeit-
raum Ende Januar bis Mitte März 2020 (für den allen-
falls erste leichte Auswirkungen der Corona-Pandemie 
anzunehmen sind) im Vergleich zum entsprechenden 
Zeitraum im Jahr 2019 erwartungsgemäß deutlich gerin-
ger aus. 

Worauf der erhebliche Rückgang im Frühjahr 2020 letzt-
lich zurückzuführen ist, lässt sich anhand der Daten der 
Strafverfolgungsstatistik nicht klären. Ein Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie erscheint aber plausi-
bel: So zeigt sich vermutlich im Rückgang der Verurtei-
lungen wegen einfachen Diebstahls unter anderem die 
Abnahme von Ladendiebstählen durch die Schließung 
vieler Geschäfte (siehe Kapitel 2). Die gerichtliche 
Strafverfolgungsstatistik ist an den Straftatbeständen 
des deutschen Strafrechts orientiert und enthält keine  
Differenzierung nach Tatmotiven, Tatsituationen oder 
der Täter-Opfer-Beziehung (BMI/BMJV, 2021, hier: Seite 
77 f.). Deshalb ist im Gegensatz zur Polizeilichen Krimi-
nalstatistik (siehe Kapitel 2) nicht zu erkennen, ob es 
sich bei der zugrunde liegenden Tat um einen Laden-
diebstahl, einen Taschendiebstahl oder um ein anderes 
Diebstahlsdelikt handelte. Ein Bezug der Straftat zur 
Corona-Pandemie wird ebenfalls nicht erfasst. Der Rück-
gang der Verurteiltenzahlen bei den Straßenverkehrs-
delikten und beim Erschleichen von Leistungen (§ 265a 
StGB) könnte mit der geringeren Mobilität in der Zeit des 
ersten Lockdowns zusammenhängen. Möglich sind aber 
auch Einflüsse durch eine gegebenenfalls geringere 
Kontrollintensität im Straßenverkehr sowie im öffentli-
chen Nahverkehr. 

Bei den einfachen Körperverletzungen (§ 223 StGB)  
sind die Verurteilungen 2020, deren Tatdatum im soge-
nannten ersten Lockdown (Kalenderwochen 12 bis 18) 
lag, im Vergleich zum Vorjahr um 29,0 % zurückgegan-
gen. In der Strafverfolgungsstatistik erfolgt keine Unter-
scheidung zwischen Taten im öffentlichen Raum und im 
häuslichen Umfeld und keine Differenzierung nach der 
Täter-Opfer-Beziehung. Daher ist es nicht möglich, die 

Tabelle 1
Im Tatjahr rechtskräftig gewordene Verurteilungen 
differenziert nach Tatdatum (Kalenderwochen)

2019 2020

Verurteilungen (im Tatjahr) Veränderung 
gegenüber 2019 

Anzahl %

Straftaten insgesamt

KW 5 bis KW 11 62 296 59 911 – 3,8

KW 12 bis KW 18 52 285 35 925 – 31,3

Straßenverkehrsdelikte

KW 5 bis KW 11 18 503 18 252 – 1,4

KW 12 bis KW 18 17 015 11 125 – 34,6

Einfacher Diebstahl (§ 242 StGB)

KW 5 bis KW 11 9 075 8 817 – 2,8

KW 12 bis KW 18 7 493 5 085 – 32,1

Einfache Körperverletzung (§ 223 StGB)

KW 5 bis KW 11 2 913 2 741 – 5,9

KW 12 bis KW 18 2 386 1 695 – 29,0

Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB)

KW 5 bis KW 11 5 412 4 669 – 13,7

KW 12 bis KW 18 4 161 901 – 78,3

Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz

KW 5 bis KW 11 5 889 5 738 – 2,6

KW 12 bis KW 18 5 029 3 878 – 22,9

Beleidigung (§ 185 StGB)

KW 5 bis KW 11 2 688 2 640 – 1,8

KW 12 bis KW 18 2 234 2 232 – 0,1

Sonderauswertung der Daten der Strafverfolgungsstatistik.
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Art der einfachen Körperverletzung näher zu differenzie-
ren. Es lässt sich nicht erkennen, ob die Verurteilungen 
wegen Partnerschaftsgewalt beziehungsweise häusli-
cher Gewalt zugenommen haben, während gleichzeitig 
die Verurteilungen wegen anderer Körperverletzungs- 
delikte abgenommen haben. 

Auffallend ist, dass die Zahl der Verurteilungen wegen 
Beleidigung (§ 185 StGB) mit Tatdatum im sogenannten 
ersten Lockdown 2020 nur etwas geringer ausfällt als im 
Vorjahreszeitraum (Rückgang um 0,1 %). Nicht erkenn-
bar ist allerdings, worauf dies zurückzuführen ist. So 
wird zum Beispiel in der gerichtlichen Strafverfolgungs-
statistik nicht erfasst, ob die der Verurteilung zugrunde 
liegende Straftat über das Tatmittel Internet begangen 
wurde. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die zwischenzeitliche 
Beeinträchtigung der Tätigkeit der Strafgerichte im Früh-
jahr 2020 (siehe Abschnitt 3.1) einen Einfluss auf die 
dargestellten Verurteiltenzahlen hat. Die Veränderungs-
effekte zeigen sich aber in Grafik 2 und in Tabelle 1 in 
besonderem Maße bei Tatdaten zwischen der 12. und 
der 18. Kalenderwoche, das heißt im sogenannten ers-
ten Lockdown im Frühjahr 2020. Bei Tatdaten vor Mitte 
März gibt es dagegen nur geringfügige Veränderungen. 
Dies spricht dafür, dass es sich vor allem um einen 
Rückgang bei Straftaten während der Lockdown-Zeit 
handelt, die den Verurteilungen zugrunde liegen. Mög-

liche temporäre Beeinträchtigungen der Arbeitsabläufe 
bei den Strafgerichten im Frühjahr 2020, zum Beispiel 
durch zwischenzeitliche Aufhebungen und Verschiebun-
gen von Verhandlungen infolge der Pandemie, dürften 
keinen entscheidenden Einfluss auf die in Grafik 2 und 
Tabelle 1 gezeigten Ergebnisse haben. 

3.3 Strafvollzug

Die Effekte der Corona-Pandemie auf den Strafvollzug 
sind Gegenstand verschiedener kriminologischer Ana-
lysen: Jenseits der amtlichen Strafvollzugsstatistiken 
liegen verschiedene Berichte aus der Praxis und Unter-
suchungen zu Infektionen und COVID-19-Schutzmaß-
nahmen im Vollzug vor sowie zu den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf den Vollzugsalltag und auf die 
Lebensumstände der Gefangenen (beispielsweise Bode, 
2020; Bode und andere, 2021; Schaerff, 2021; Dünkel/
Morgenstern, 2020; Sillies, 2021). Auswertungen der 
Strafvollzugsstatistik über den Bestand der Gefangenen 
und Verwahrten zeigen unter anderem Rückgänge der 
Bestandszahlen zum Stichtag im Justizvollzug, der Aus-
lastung der Belegungskapazität und der (Erst-)Aufnah-
men im Berichtsmonat im Frühjahr 2020 auf (Dünkel/
Morgenstern, 2020; Schaerff, 2021).

Strafvollzugsstatistik über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen Justizvollzugsanstalten nach ihrer Unterbringung auf Haftplätzen des geschlossenen und
offenen Vollzugs.

1 Für Sachsen konnten zum Veröffentlichungszeitpunkt für 2021 nur vorläufige Ergebnisse geliefert werden.
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Besonders anschaulich lassen sich mögliche Corona-
Effekte beim Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe | 10 darstel-
len: Die Recherchen von Dünkel/Morgenstern (2020), 
von Bögelein (2021) und von Schaerff (2021) ergaben, 
dass zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
alle Bundesländer pandemiebedingte Entlastungsmaß-
nahmen im Justizvollzug durchführten. In allen Bundes-
ländern erfolgte eine Aussetzung der Ladung zum Antritt 
der Ersatzfreiheitsstrafe (in Schleswig-Holstein gab es 
Einzelfallabwägungen). Darüber hinaus setzten einige 
Bundesländer auch die Ladung zum Strafantritt von (kur-
zen) Freiheitsstrafen aus oder unterbrachen den Vollzug 
von Ersatzfreiheitsstrafen oder Freiheitsstrafen (Dünkel/
Morgenstern, 2020). Die Reduktion der Ersatzfreiheits-
strafen als pandemiebedingte Entlastungsmaßnahme 
diente dazu, die Belegungsdichte im Vollzug sowie den 
Zugang von Personen mit kurzer Vollzugsdauer zu verrin-
gern (Dünkel/Morgenstern, 2020; Bögelein, 2021).

 Grafik 3 zeigt, dass die Bestandszahlen beim Voll-
zug der Ersatzfreiheitsstrafe in der Strafvollzugsstatistik 
über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten am 
erfassten Stichtag (Monatsende) ab März 2020 deut-
lich zurückgingen (siehe auch Dünkel/Morgenstern, 
2020; Bögelein, 2021; Schaerff, 2021). Während sich 
im Bundesgebiet im Zeitraum Januar 2019 bis Februar 
2020 zwischen 4 100 und 4 900 Personen im Vollzug der 
Ersatzfreiheitsstrafe befanden, sank diese Zahl im März 
2020 auf 2 436 Personen und fiel im Mai und Juni 2020 
unter 1 400 Personen (Statistisches Bundesamt, 2020; 
Statistisches Bundesamt, 2021d). | 11 

Vermutlich spiegeln sich in dieser Entwicklung die oben 
genannten Maßnahmen zur Reduktion der Ersatzfrei-
heitsstrafe wider (Dünkel/Morgenstern, 2020; Schaerff, 
2021). Allerdings ist nicht zu differenzieren, inwieweit 
der Rückgang der Bestandszahlen beim Vollzug der 
Ersatzfreiheitsstrafe auf Aussetzungen der Ladung zum 
Strafantritt, auf eine Unterbrechung der Vollstreckung 
oder andere Gründe zurückzuführen ist. 

10 Gemäß § 43 StGB tritt Freiheitsstrafe an die Stelle einer uneinbringli-
chen Geldstrafe. Dabei entspricht ein Tagessatz der Geldstrafe einem 
Tag Freiheitsstrafe.

11 Geringfügige Abweichungen der Bestandszahlen im Vergleich zu 
anderen Auswertungen (zum Beispiel von Dünkel/Morgenstern, 
2020, und von Bögelein, 2021) von Januar bis Juni 2020 beruhen  
auf nachträglichen Korrekturlieferungen der Bundesländerdaten.

Inzwischen liegen die Daten der Strafvollzugsstatistik 
über den Bestand der Gefangenen und Verwahrten bis 
einschließlich Dezember 2021 vor (Statistisches Bun-
desamt, 2022), sodass sich auch längerfristige Ent-
wicklungen beobachten lassen. Zu den Stichtagen im 
Sommer und im frühen Herbst 2020 ist ein Wiederan-
stieg der Bestandszahlen beim Vollzug der Ersatzfrei-
heitsstrafe zu erkennen: Ende Oktober 2020 wurden 
zum Stichtag 3 300 Personen im Vollzug einer Ersatzfrei-
heitsstrafe gezählt – diese Zahl liegt jedoch immer noch 
deutlich unter dem Vorjahreswert. Im Winter 2020/2021 
gingen die Bestandszahlen erneut zurück – wenn auch 
nicht in demselben Maße wie im Frühjahr 2020. Diese 
Entwicklung deckt sich mit den Recherchen von Dün-
kel/Morgenstern (2020), von Schaerff (2021) und von 
Bögelein (2021): Viele Bundesländer haben die Ladun-
gen zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafen im Sommer 
2020 zumindest eingeschränkt wieder aufgenommen, 
mit dem Wiederanstieg der Infektionszahlen im Winter 
2020/2021 jedoch abermals vermehrt ausgesetzt. Die 
Bestandszahlen beim Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe in 
Deutschland haben sich im darauffolgenden Herbst (ab 
Oktober 2021) wieder dem Niveau der entsprechenden 
Monate im Jahr 2019 angenähert.

4

Fazit

In den Statistiken zu Strafsachen lassen sich verschie-
dene Veränderungen beobachten, die im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie stehen könnten: So 
können zum Beispiel die Rückgänge der polizeilich 
registrierten Diebstähle im Frühjahr 2020 und Anstiege 
beim Subventionsbetrug im Jahr 2020 an veränderten 
Tatgelegenheiten während der Corona-Pandemie liegen. 
Bei den Verurteiltenzahlen zeigen sich ähnliche Tenden-
zen wie bei der Entwicklung der polizeilich registrierten 
Straftaten. Die zwischenzeitlich überproportionalen 
Rückgänge der erledigten Strafverfahren vor den Amts-
gerichten im Frühjahr 2020 sind ein Hinweis darauf, 
dass die Gerichte aufgrund der Pandemie-Situation tem-
porär Verhandlungen aufheben mussten oder nicht ter-
minieren konnten. Längerfristige Auswirkungen auf die 
Arbeitserledigung der Strafgerichte sind allerdings nicht 
erkennbar. Die ab März 2020 niedrigeren Bestandszah-
len beim Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe dürften auf 
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pandemiebedingte Maßnahmen zur Verringerung der 
Belegungsdichte und des Zugangs von Personen mit 
kurzer Vollzugsdauer zurückzuführen sein.

Die weitere Analyse der Statistiken zu Strafsachen 
bleibt auch in Zukunft interessant: Zum einen haben die 
Gerichte über einen großen Teil der im Jahr 2020 began-
genen Straftaten im selben Jahr noch nicht rechtskräf-
tig entschieden. Zum anderen können anhand nachfol-
gender Berichtsjahre längerfristige Entwicklungen der 
Kriminalität und Strafrechtspflege beobachtet werden, 
die möglicherweise durch die Pandemie beeinflusst 
werden. Auch wird erkennbar, inwiefern sich aufgrund 
der Corona-Pandemie erfolgte Gesetzesänderungen 
(zum Beispiel § 74 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz) in 
Zukunft in den Statistiken zu Strafsachen widerspiegeln. 
Im Strafvollzugsbereich wird zu untersuchen sein, ob die 
Bestandszahlen beim Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
im Zuge der Corona-Omikron-Welle im Frühjahr 2022 
erneut zurückgegangen sind. 
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ABKÜRZUNGEN

D Durchschnitt (bei nicht addierfähigen Größen) 

Vj Vierteljahr

Hj Halbjahr

a. n. g. anderweitig nicht genannt

o. a. S. ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Mill. Million

Mrd. Milliarde

ZEICHENERKLÄRUNG

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

. . . Angabe fällt später an

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

I oder — grundsätzliche Änderung innerhalb einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt

/ keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.

Tiefer gehende Internet-Verlinkungen sind hinterlegt.
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